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Eckpunkte

eines

Fahrtenkonzeptes



Allgemeine Überlegungen 
basierend auf der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend vom                                  

4. November 2005 (9421 A – Tgb. Nr. 1383/05)

Studienfahrten, Klassen- und Kursfahrten, Schulwanderungen und Unterrichtsgänge (Schulfahrten) fördern als wichtiger

Bestandteil des schulischen Erziehungs- und Bildungsauftrags der Schule jenseits von Geschlechterrollenstereotypen das

Zusammenleben und gegenseitige Verständnis aller am Schulleben Beteiligten, insbesondere Hilfsbereitschaft,

Verantwortungsbewusstsein und Toleranz. Sie tragen dazu bei, dass die Fähigkeit zur Lösung der im sozialen Miteinander

entstandenen Konflikte entwickelt wird. An Lernorten außerhalb der Schulen ermöglichen sie eine unmittelbare

Anschauung und Auseinandersetzung mit unterrichtsrelevanten Themen. Sie werden vor- und nachbereitet. Die Schulen

stellen Grundsätze für die Durchführung von Schulfahrten auf (Schulfahrtenkonzept). Die Versammlung der

Klassensprecherinnen und Klassensprecher und der Schulelternbeirat stimmen der Aufstellung von Grundsätzen für die

Durchführung von Schulfahrten zu (§ 33 Abs. 4 Satz 1 Nr. 5 SchulG und § 40 Abs. 6 Satz 1 Nr. 5 SchulG). Alle Schulfahrten

haben sich an diesen Grundsätzen zu orientieren.

https://landesrecht.rlp.de/bsrp/document/jlr-SchulGRP2004V22P33/format/xsl/part/S?oi=HxXhTXz9xB&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://landesrecht.rlp.de/bsrp/document/jlr-SchulGRP2004V22P40/format/xsl/part/S?oi=HxXhTXz9xB&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D


Dauer/Zeitpunkt
• Unterrichtsgänge und Schulwanderungen dauern höchstens einen Unterrichtstag.

• Klassenfahrten sollen grundsätzlich einschließlich Hin- und Rückreise nicht 
länger als acht Kalendertage dauern.

• Studienfahrten nicht länger als zehn Kalendertage. 

Orientierungsstufe 5/6
3 Tage

Sek I (Klasse 9) 

5 Tage
Oberstufe (12/1)

5 Tage – 7 Tage

(alle zum gleichen Zeitpunkt) 



Orientierungsstufe 5/6
3 Tage

Abschlussfahrt der 

Orientierungsstufe. I.d.R. 

gegen Ende von 

Klassenstufe 6. Ein 

gemeinsamer Zeitraum ist 

wünschenswert, aber 

nicht zwingend 

notwendig. Die Ziele legt 

jede Klasse selbst fest.

Sek I (Klasse 9) 

5 Tage

Für alle 9. Klassen in der 

drittletzten Woche vor 

den Sommerferien. 

Mehrere Klassen 

zusammen ist 

wünschenswert, aber 

nicht zwingend 

erforderlich.

Oberstufe (12/1)

5 Tage – 7 Tage

Gegen Ende von 

Jahrgangstufe 12 (parallel 

mit der Stufe 9). In 

Ausnahmefällen vor den 

Herbstferien in der 

Jahrgangsstufe 13. Es 

handelt sich um eine 

Studienfahrt. 

(alle zum gleichen Zeitpunkt) 



Ziele

Orientierungsstufe 5/6

Rheinland-Pfalz/Saarland

SekI (Klasse 9) 

Deutschland

Oberstufe (12/2)

nahes Ausland

Nicht alle Klasse an ein Ziel – Aber: Synergieeffekte nutzen 



Kosten
Kosten sind im Detail nicht vorgegeben. Allerdings sind Schulfahrten wirtschaftlich und unter                

Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu planen und durchzuführen. Es ist darauf zu achten, dass niemand 

aus finanziellen Gründen von der Teilnahme ausgeschlossen ist. Empfehlung des DJH für alle Länder: 

Klassenstufe Kosten

Orientierungsstufe 150 Euro

Sekundarstufe I 350 Euro

Sekundarstufe II 450 Euro

Es handelt sich um Empfehlungen. Durch die stark 

gestiegene Inflation sowie die gestiegenen 

Energiekosten, können die Preise abweichen. 

Unterstützungsmöglichkeiten:

Kostenübernahme durch den Schulträger (Hilfebezug)

Zuschuss/Übernahme durch den Förderverein

Zuschuss/Übernahme durch die Daniel Theysohn Stiftung



Schwerpunkte

sozial-integrativ
(Klassengemeinschaft)

Bewegung - Sport

Demokratieerziehung

Kultur-Sprachen

Welche Fahrten finden an der DTIGS bereits statt?
Die Entscheidung trifft jede Klasse/jeder Jahrgang in Ab-
Sprache mit der Schulleitung. 


